
Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  2024-041

Gebührentarif der Wärmeversorgung für 
Fernwärme und Nahwärmeverbunde
(SWGF)

Vom 10. Dezember 2024

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: 512.9
Geändert: –
Aufgehoben: 512.9

Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 50 des Stadtwerkereglements (SWR) 
vom 24. März 20151) als Gebührentarif:

I.

Der Erlass SRS 512.9 (Gebührentarif der Wärmeversorgung für Fernwärme 
und Nahwärmeverbunde (SWGF)) wird als neuer Erlass publiziert.

Art.  1 Grundpreis

1 Der monatliche Grundpreis der Fernwärmeversorgung beträgt CHF 50.00 
plus CHF 4.00 pro kW Nennleistung.

Art.  2 Arbeitspreis

1 Der Arbeitspreis der Fernwärmeversorgung beträgt CHF 84.55 pro MWh.
2 Die Abgabe für die Nutzung des öffentlichen Grundes (Art. 20 SWR) be-
trägt CHF 0.70 pro MWh.

Art.  3 Preis für den Bezug ökologischer Wärmeprodukte

1 Der  Preis  für  den  Bezug  ökologischer  Wärmeprodukte  (Zuschlag  zum 
Arbeitspreis) beträgt pro MWh:

a) für St.Galler Wärme Basis: CHF 9.84
b) für St.Galler Wärme Öko: CHF 29.50
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c) für St.Galler Wärme Öko Plus: CHF 54.08

Art.  4 Anschlussgebühr

1 Die Anschlussgebühr der Wärmeversorgung beträgt:

a) bei Anschluss eines bestehenden Gebäudes an eine bestehende 
Fernwärmeverteilleitung mit Beginn des Bezugsverhältnisses innert 
zwei Jahren nach Anschluss: CHF 3'714.02 plus CHF 69.64 pro kW 
Anschlussleistung;

b) bei Anschluss eines bestehenden Gebäudes an eine neue Fernwär-
meverteilleitung mit Beginn des Bezugsverhältnisses innert zwei 
Jahren nach Anschluss: CHF 0;

c) in den übrigen Fällen: CHF 7'428.04 plus CHF 139.28 pro kW An-
schlussleistung.

Art.  5 Anschlussleitung

1 Der Pauschalbetrag gemäss Art. 45 Abs. 1 Bst. a Versorgungsreglement 
der Stadtwerke (SWV)2) beträgt:

a) pro Meter Aussenleitung: CHF 849.58
b) pro Meter Innenleitung: CHF 320.33
2 Der pauschale Zuschlag gemäss Art. 45 Abs. 1 Bst. b SWV beträgt:

a) ab einer Verteil- oder Anschlussleitung im Erdreich: CHF 7'985.14
b) ab einer Anschlussleitung im Nachbargebäude (mit ei-

ner Aussenleitung): CHF 4'503.25
c) ab einer Anschlussleitung in einem angebauten Nach-

bargebäude (ohne Aussenleitung): CHF 2'506.96

Art.  6 Mehrwertsteuer

1 Die Mehrwertsteuer ist in den Ansätzen der in diesem Tarif festgesetzten 
Gebühren nicht enthalten.

II.

Keine Fremdänderungen.
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III.

Der Erlass SRS 512.9 (Gebührentarif der Wärmeversorgung für Fernwärme 
und Nahwärmeverbunde (SWGF) vom 7. Mai 2024) wird aufgehoben.

IV.

Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

St.Gallen, 10. Dezember 2024

Die Stadtpräsidentin:
Maria Pappa
 
Der Stadtschreiber:
Manfred Linke
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